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Parlamentarischer Vorstoss 
 

Vorstoss-Nr.: 206-2020 
Vorstossart: Motion 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2020.RRGR.276 
  
Eingereicht am: 30.08.2020 
  
Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Lanz (Thun, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 Zybach (Spiez, SP) 
Hess (Nidau, FDP) 
 
 

Weitere Unterschriften: 0 
  
Dringlichkeit verlangt: Ja 
Dringlichkeit gewährt: Ja 03.09.2020 
  
RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Direktion für Inneres und Justiz 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Konjunkturelle Impulse ohne Mehrkosten 

Der Regierungsrat wird aufgefordert, die Verwaltung anzuweisen, bei sämtlichen Verfahren, in denen der 
Kanton eine Rolle als Fach-, Bewilligungs-, Genehmigungs- oder Rechtsmittelbehörde hat, die Gemeinde-
autonomie höher zu gewichten, die Überprüfungen zu minimieren und die Verfahrensdauern damit we-
sentlich zu verkürzen. 

Begründung: 

In der aktuellen wirtschaftlichen Situation sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie möglichst rasch wir-
kende konjunkturelle Impulse wünschbar. Damit könnten wichtige Arbeitsplätze gesichert und die drohen-
den Ausfälle von Steuereinnahmen vermindert werden. Es gibt im Kanton viele Bau-, Planungs- und Ent-
wicklungsvorhaben, die von der öffentlichen Hand und von Privaten realisiert werden möchten. Bei vielen 
dieser Projekte hat der Kanton eine Rolle als Fach-, Bewilligungs-, Genehmigungs- oder Rechtsmittelbe-
hörde. Durch eine höhere Gewichtung der Gemeindeautonomie und eine wesentliche Reduktion der Prü-
fungsdichte könnten die Verfahren beim Kanton verkürzt werden. Die entsprechenden Vorhaben könnten 
rascher realisiert und damit erwünschte konjunkturelle Impulse ausgelöst werden, ohne dass dies beim 
Kanton zu Mehrkosten führt. Dies bedingt eine klare und rasche Weisung des Regierungsrates an die 
Verwaltung. Die Weisung ist so festzulegen, dass keine Ungleichbehandlungen entstehen. 

Begründung der Dringlichkeit: Aufgrund der absehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie sind wirtschaftliche Impulse rasch 
notwendig. 
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Verteiler 
‒ Grosser Rat 


